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RS OGH 1986/7/30 3Ob3/86
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.07.1986

Norm

EO §139

Rechtssatz

Ist das Bewilligungsgericht nicht auch zum Exekutionsvollzug berufen, hat es sich um die Frage des Beitrittes nicht zu

kümmern. Es ist Sache des Exekutionsgerichtes, den Beitritt festzustellen.

Entscheidungstexte

3 Ob 3/86

Entscheidungstext OGH 30.07.1986 3 Ob 3/86
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